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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

EStG 1972 §2 Abs2;

EStG 1988 §2 Abs2;

LiebhabereiV §1 Abs1;

LiebhabereiV §2 Abs1;

LiebhabereiV §3 Abs1;

Rechtssatz

Die Worte "Vermutung" und "Widerlegung" in der LiebhabereiV sind "untechnisch" zu verstehen, nicht als

Beweislastverteilung. Die amtswegige Ermittlungsp=icht hat für die mit diesen Ausdrücken umschriebenen

Tatbestände Geltung.
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